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10. Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
hat zu gewährleisten, daß durch die Staatlichen 
Forstwirtschaftsbetriebe Heureuter aus örtlichen 
Reserven bis zum Beginn der einzelnen Ernte
kampagnen in solchem Umfange hergestellt wer
den, daß die Gerüsttrocknung in allen LPG, VEG 
und in breitem Umfange bei werktätigen Einzel
bauern durchgeführt werden kann.

Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
hat zur Durchführung einer verstärkten Produktion 
bis zum 25. März 1955 einen Plan auszuarbeiten, 
der sowohl die Zahl der zu produzierenden Heu
reuter sowie die Verteilung dieser bis zum 31. Mai 
1955 enthält. Die Staatlichen Forstwirtschafts
betriebe sind bis zum 1. April 1955 mit der Pro
duktion zu beauftragen.

Der VdgB (BHG) wird empfohlen, die Herstellung 
geeigneter Heureuter aus örtlichen Reserven der 
Waldgemeinschaften weitestgehend zu unterstützen.

11. Zur intensiven Nutzung des Dauergrünlandes sind 
in den MTS-Bereichen der Deutschen Demokra
tischen Republik noch in diesem Frühjahr durch die 
Räte der Kreise mit Hilfe der Agronomen, Zoo
techniker und Leistungsprüfer Beispiele zur Ein
führung des Umtriebs- und Portions weide Verfah
rens zu schaffen.

Das Ministerium für Maschinenbau und das Staats
sekretariat für örtliche Wirtschaft werden beauf
tragt, nach einem bis zum 20. April 1955 durch das 
Ministerium für Land- und Forstwirtschaft fest
zulegenden Plan eine Erweiterung der Produktion 
von Elektro-Weidezäunen, Elektro-Weidegeräten 
und den dazu notwendigen Isolatoren zu sichern.

m.

Steigerung der industriellen Futtermittelproduktion 
und Maßnahmen zur verlustlosen Erfassung aller 

örtlichen Futterreserven

L Das Ministerium für Lebensmittelindustrie wird 
verpflichtet, bis zum 30. April 1955 durch eine Über
prüfung aller lebensmittelverarbeitenden Betriebe 
zu gewährleisten, daß alle zu Futterzwecken ver
wertbaren Abfälle festgestellt und restlos erfaßt 
werden. Das Ministerium für Lebensmittelindustrie 
hat eine strenge Kontrolle und ständige Anleitung 
hinsichtlich der Durchführung dieser Aufgaben zu 
gewährleisten.

Die Räte der Bezirke, Kreise und Gemeinden sind 
verpflichtet, dafür zu sorgen, daß alle übrigen ver
wertbaren Abfälle restlos erfaßt und zu Futter
zwecken unter strengster Berücksichtigung der 
veterinär-hygienischen Bestimmungen der Land
wirtschaft,. insbesondere den volkseigenen Mast
betrieben und volkseigenen Gütern, zur Verfügung 
gestellt werden.

2. Das Ministerium für Lebensmittelindustrie ist 
dafür verantwortlich, daß die Herstellung von 
Melasse-Dickschlempe beim VEB Spiritus Magde
burg und beim VEB Spiritus- und Hefefabrik Bern
burg von 1900 t im Jahre 1954 auf insgesamt 4500 t 
im Jahre 1955 gesteigert wird. Alle Möglichkeiten 
einer Verwertung von Melasse-Schlempe in den 
übrigen Betrieben sind eingehend zu untersuchen. 
Das Untersuchungsergebnis und die sich daraus er
gebenden Maßnahmen sind der Staatlichen Plan
kommission bis zum 30. April 1955 mitzuteilen,

damit diesen Betrieben unverzüglich eine Auflage 
erteilt werden kann.

3. a) Das Ministerium für Lebensmittelindustrie wird
beauftragt, alle Schlachthöfe in. der Deutschen 
Demokratischen Republik anzuweisen, daß das 
für die menschliche Ernährung nicht benötigte 
Frischblut sterilisiert — flüssig bzw. getrocknet 
—- unter strengster Beachtung aller veterinär
hygienischen Bestimmungen an die volkseigenen 
Mastanstalten für Futterzwecke abgegeben wird. 
Eine Überprüfung über das anfallende Frischblut 
für Futterzwecke ist bis zum 30. März 1955 
durchzuführen.

b) Das Ministerium für Lebensmittelindustrie so
wie die Räte der Bezirke und Kreise werden 
verpflichtet, dafür zu sorgen, daß alle für die 
Produktion von Futtermitteln geeigneten Ab
fälle in den örtlichen zentralgeleiteten Schlacht
höfen sowie in den Schlachtbetrieben der Kon
sumgenossenschaften und des Handwerks erfaßt 
und den Tierkörperverwertungsanstalten für die 
Herstellung von Fleischmehl zugeführt werden.

Nach dieser Überprüfung ist in Zusammenarbeit 
mit der Staatlichen Plankommission allen 
Schlachtbetrieben bis zum 30. April 1955 eine 
entsprechende Planaufgabe zu erteilen.

4. Das Ministerium für Lebensmittelindustrie wird 
beauftragt, einen Plan über den Bedarf von Blut- 
trocknumgsanlagen auszuarbeiten und diesen dem 
Ministerium für Maschinenbau und der Staatlichen 
Plankommission bis zum 31. März 1955 zu über
geben.

5. Das Ministerium für Lebensmittelindustrie hat zui
gewährleisten, daß entsprechend der Anweisung 
vom 5. Januar 1952 über die Verarbeitung von Ge
treide in Mühlen (GBl. S. 20) und der im Mit
teilungsblatt des Ministeriums für Lebensmittel
industrie Nr. 13 vom 21. Mai 1954 veröffentlichten 
Anweisung alle über die festgelegte Mindestaus
beute hinaus anfallenden Futtermittel (Kleie, Klopf
mehl und Fegemehl) restlos dem ZKFF zur Ver
fügung gestellt werden.
Der anfallende verwertbare Schwarzbesatz ist ge
sondert dem. ZKFF nachzuweisen. Verwertbarer 
Schwarzbesatz darf weder vermahlen noch ge
schrotet der Kleie beigegeben werden.

Die Räte der Bezirke, Kreise, Städte und Gemein
den haben darüber ständige Kontrollen in den 
Mühlen durchzuführen.

6. Das Staatssekretariat für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse hat im Jahre 1955 
eine Kastanien- und Eichelsammelaktion durchzu
führen und dabei mindestens 10 000 t Kastanien 
und 5000 t Eicheln zur Futtermittelgewinnung von 
den Erfassungsorganen aufkaufen zu lassen.

7. Das Ministerium für Lebensmittelindustrie und das 
Ministerium für Leichtindustrie werden beauftragt, 
die Verarbeitung von mindestens 10 000 t Kastanien 
und 5000 t Eicheln zu Futtermitteln zu gewähr
leisten.

8. Das Ministerium für Lebensmittelindustrie hat der 
Staatlichen Plankommission bis zum 31. März 1955 
konkrete Vorschläge zu unterbreiten, die die rest
lose Erfassung der Fischabfälle und die volle Ver
wertung des Beifanges vorsehen.
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